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Einstieg 
 
In den Jahren des Bestehens seit ihrer Gründung 1877 hat 
die Sektion Rosenheim des Deutschen Alpenvereins die 
Entwicklung der sich verändernden Zeit ebenso 
mitgemacht, wie sie in schwierigen Jahren der Kriege 
1914/1918 und 1939/1945 um ihr Bestehen gerungen hat. 
Es waren immer wenige Personen, die sich für das 
Ehrenamt in den Dienste der Sektion stellten, die das 
Ererbte gepflegt, erhalten und weiterentwickelt haben. Vor 
dem Hintergrund der unterschiedlichen Möglichkeiten, die 
ihre Zeiten ihnen boten, haben sie sicher jeweils ihr Bestes 
gegeben.  
 
Die kleine Gemeinschaft Gleichgesinnter, die es am Anfang 
war, hat sich zu einem großen Bergsteigerverein 
entwickelt. Die alpinen Sportarten sind vielfältiger 
geworden: zu Bergsteigen, Bergwandern, Klettern 
Skitouren sind andere Bergsportarten wie Sportklettern, 
Mountainbiken, Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen u.a. 
dazu gekommen. Die Alpenvereinsmitglieder sind 
außerdem anspruchsvoller geworden: organisierte Touren 
vom Vorgebirge bis zu den Bergen der Welt, 
Ausbildungskurse, der Zeit angemessen ausgestattete 
Hütten mit Talkomfort. 
 
Die Sektion hat sich dieser Herausforderung gestellt und ist 
heute im Kreise des Deutschen Alpenvereins eine der 
mitgliederstärksten. Die reibungslose Organisation und 
Verwaltung von  6000 Mitgliedern sowie zwei Hütten mit 
einem Arbeitsgebiet von 200 km Wander- und Bergwegen  
und einer Kletteranlage erfordert bei  den gegebenen 
Formalismen und wenig finanzieller Unterstützung aus 
öffentlicher Hand mehr als Idealismus. Der Verein ist zu 
einem kleinen Unternehmen geworden, auch wenn das 
Kerngeschäft, das Bergsteigen, nicht mehr kostet als die 
eigene Energie. 
  
Damit wir und auch uns nachfolgende Generationen über 
die vielen Jahre des Bestehens hinweg um die 
Geschehnisse der Sektion wissen, habe ich versucht, die 
Entwicklung,  Aktivitäten und Ereignisse soweit möglich 
durch Auszüge aus Protokollbüchern, Jahresberichten, 
Zeitungsartikel, Fotos und Festschriften zu dokumentieren. 
  
Diese Dokumentensammlungen widme ich der Sektion 
Rosenheim und all jenen, die sich für sie im Laufe der 
Jahrzehnte ehrenamtlich zur Verfügung gestellt haben.  
                            
Rosenheim, Juni 2007         Dieter Vögele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bergsteigen mit Kindern

in der Eiswand 

im steilen Fels 
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auf Skitour 
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32. Dienstanweisung der amerikan. MilReg. (= OMGUS): "Kontrolle 
von Sporttätigkeit", 

15. März 1946. 
OMG für Deutschland (U.S.) Dienststelle des stellv. Militärgouverneurs 

APO 742 
AG 353.8 (IA) 15. März 1946 

Gegenstand: Kontrolle von Sporttätigkeit 
An: Direktoren, OMG. für Bayern 

1) Die Viermächte Politik, wie sie ausgedrückt ist in der Kontrollrat 
Direktive Nr. 23, CORC/P(45) 180 (Final), Einschränkung und 
Entmilitarisierung des Sportes in Deutschland, die von dem Coordinating 
Committee am 17. Dezember 1945 vereinbart und unterzeichnet wurde, 
wird wie unten angegeben durchgeführt werden. 
2) Es werden Schritte unternommen werden, um zu gewährleisten, dass 
alle Sport-, militärische und militärähnliche Organisationen, die in 
Deutschland vor seiner Kapitulation bestanden, bis zum 1. Januar 1946 
aufgelöst und ihre Tätigkeit verboten worden sind. Keine militärischen 
Organisationen dürfen gegründet, ausgebaut oder unter der deutschen 
Bevölkerung gefördert werden. Es wird Sorge dafür getragen werden, zu 
gewährleisten, dass es kein e Unterweisung im Sport oder eine Ausübung 
von sportlicher Betätigung von militärischer oder militärähnlicher Art an 
deutschen Erziehungsinstituten, in öffentlichen oder politischen 
Organisationen, in Innungen und Fabriken und in allen Organisationen 
gibt. 
a) Die folgenden Sportarten sind besonders verboten: 
Flugsport, Fallschirmspringen, Segelflug, Fechten. 
Militärischer oder militärähnlicher Drill Schiessen mit Feuerwaffen. 
3) Die Bildung von nicht militärischen Sportorganisationen wird erlaubt 
sein. In Übereinstimmung mit den Vorschriften der Viermächte Direktive 
sind die Direktoren der Landesdienststellen der Militärregierung 
ermächtigt, Sportorganisationen für Gebiete bis einschl. Landesgrösse 
zuzulassen. Nachdruck wird jedoch auf örtliche Organisationen gelegt. In 
keinem Falle darf eine Organisation ohne Erlaubnis der Mil.Reg. 
bestehen. 
4) Die verantwortliche Aufsicht über Sportorganisationen und ihre Tätigkeit 
wird geeigneten Beamten der Landes- und Kreis-Militärregierung 
zugewiesen werden. Kreisjugendausschüsse werden dieselben 
Funktionen über Jugendsport-organisationen und Jugendarbeit ausüben, 
die sie jetzt in Verbindung mit den anderen Freizeitgestaltungen für 
Jugendliche durchführen. 
5) Keine Sportorganisation darf ohne Genehmigung der Mil.Reg. 
gegründet werden, und jede solche gegründete Organisation wird der 
Überwachung durch die Mil.Reg. unterworfen sein. Keine 
Sportorganisation darf beaufsichtigt werden oder Unterweisung oder 
Gelder erhalten von irgendeiner öffentlichen oder privaten Körperschaft 
ausserhalb des Landes, in welchem sie die Betätigungserlaubnis erhalten 
hat. Sportorganisationen sind als private, freiwillige Vereinigungen zu 
betrachten, und als solche sind [sie - ergänzt von mir; C.T.] der zivilen 
Kontrolle nur in dem Masse unterworfen, wie es normalerweise von 
Vereinigungen ähnlicher Art verlangt wird. 
6) Es werden Schritte unternommen werden, zu gewährleisten, dass in 
der körperlichen Ausbildung, Unterweisung und der sportlichen Betätigung 
der Jugend Nachdruck auf Gesundheit, Hygiene und Spiel gelegt wird, die 
alle Elemente von militärischem Charakter von diesen Gebieten 
ausschliessen. 
a) Die unten aufgeführten Sportarten und andere ähnlicher Art werden 
zugelassen werden: 
Radfahren, Golf, Wandern, Bergsteigen, Ballspiel und Baseball, Rudern, 
Kanufahren, Skilaufen, 
Schlittenfahren, Schlittschuhlaufen, Eishockey, Fussball, Rugby, Korbball, 
Handball, Flugschlagball [= Volleyball; C.T.], Federballspiel, Tennis, 
Hockey. Schwimmen. Leichtathletik, wie Springen, Laufen, Stabspringen, 
Speerwerfen [im Original: "Spurwerfen"; C.T.], Hammerwerfen, 
Diskuswerfen, Kugelstossen, Ringen, Boxen. 
7) Alle Personen, die verantwortliche Stellungen in Sportorganisationen 
einnehmen werden, werden denselben Entnazifizierungsmasstäben und 
denselben Verfahren unterworfen sein, wie sie jetzt für Lehrer eingeführt 
worden sind. Die Mitgliedschaft muss für alle offen sein, die den 
anerkannten Anforderungen für die Mitgliedschaft genügen, äussere 
Qualifikationen, die auf Rasse, Bekenntnis oder wirtschaftlicher Lage 
begründet sind, sind nicht erlaubt. 
Für den stellv. Militärgouverneur: 
Bryan L. Milburn 
Brigadegeneral, GSC 
 

33. Militärregierung "Anweisung 
betreffend das Stellen von Anträgen 

auf Genehmigung zur Gründung 
eines Sportvereins", vermutlich Mai 

/Juni 1946. 
BEKANNTMACHUNG 
Anweisung betreffend das Stellen von Anträgen auf 
Genehmigung zur Gründung eines Sportvereins. 
Als Richtlinien für das Sportvereinswesen gelten in 
der Folge die Vorschriften der Verordnung Nr. 33 
vom 4. 2. 1946 und Anordnung Nr. 40 vom 4. 2. 
1946. . vom . 
Die vorläufigen Genehmigungen, die den ohne 
Rechtsgrundlagen bestehenden Sportvereinen 
bewilligt sind, sind nur eine Übergangslösung, um die 
Fortsetzung der sportlichen Tätigkeit zu ermöglichen. 
Kein Verein darf sich auf eine solche Genehmigung 
berufen, um daraus einen Anspruch auf Erteilung der 
endgültigen Genehmigung, die sein Bestehen erst 
gesetzmäßig macht, oder auf Bevorzugung 
bei dieser Erteilung abzuleiten. Vorliegende 
Anweisung verfolgt zusammen mit den Angaben im 
Anhang den Zweck, mit Genauigkeit und Klarheit auf 
die beste und kürzeste Weise den Weg anzugeben, 
um zunächst die Genehmigung zur Abhaltung der 
Gründungsversammlung des Sportvereins und dann 
die eigentliche Zulassung des Vereins zu erlangen. 
 
1 - Das Erste ist der Antrag auf Genehmigung zur 
Abhaltung der Gründungsversammlung des 
Sportvereins (Position 5 des Anhangs). Er ist 
mindestens einen Monat vor dem vorgesehenen 
Datum der Versammlung dem Bürgermeister des 
Orts, an dem der Verein ansässig ist, einzureichen. 
(Liegen dem Bürgermeister eines Ortes mit weniger 
als 5000 Einwohnern mehrere Anträge vor, so fordert 
er die Beteiligten auf, sich wegen der Gründung eines 
Vereins allgemeinsportlichen 
Charakters zu verständigen.) Der Bürgermeister 
nimmt Stellung und übersendet dem Landrat 
Abschrift der Akten. Diese Abschrift, die auf dem 
Dienstweg von den zuständigen deutschen Behörden 
geprüft ist, gelangt zur DELEGATION 
SUPERIEURE (SERVICE JEUNESSE ET 
SPORTS). Die deutschen Behörden 
sind dadurch in Kenntnis gesetzt und verantwortlich. 
Die Unterlagen selbst werden vom Bürgermeister an 
den DELEGUE DE CERCLE übersandt, der sie 
seinerseits dem DELEGUE SUPERIEURE 
(JEUNESSE ET SPORTS) vorlegt. Diese Dienststelle 
entscheidet über die gesamte Untersuchung, die von 
den französischen und deutschen Behörden angestellt 
worden ist. 
Die Abteilung JEUNESSE ET SPORTS 
benachrichtigt direkt den DELEGUE DE CERCLE, 
der die Antragsteller über das zuständige 
Bürgermeisteramt in Kenntnis setzt. 
 
2 - Das Zweite ist der Antrag auf Zulassung des 
Sportvereins (Position 6 des Anhangs). Er ist nach 
demselben Verfahren, das für den Antrag auf 
Genehmigung der Abhaltung der 
Gründungsversammlung angewandt war, der 
DELEGATION SUPERIEURE (SERVICE 
JEUNESSE ET SPORTS) vorzulegen. 
Um jede Unregelmäßigkeit zu vermeiden, und um die 
zur Gründung eines einzigen Vereins 
allgemeinsportlicher Art in Ortschaften von weniger 
als 5000 Einwohnern notwendigen Verhandlungen zu 
ermöglichen, müssen Anweisung und Anhang 8 Tage 
in den Bürgermeisterämtern ausgehangen haben, 
bevor der Bürgermeister irgendein Antragsaktenstück 
annimmt. 
Anhang. 
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1946 
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